
BayÖPNVG: Art. 5 Bedienungsstandard

Art. 5  Bedienungsstandard 
 
(1) Um eine angemessene Erschließung mit öffentlichen Verkehrsmitteln sicherzustellen, soll die Bedienung 
unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit auf die Bedürfnisse der 
Bevölkerung und die Erfordernisse des örtlichen und überörtlichen Verkehrs ausgerichtet werden.

(2) 1In Verdichtungsräumen sowie in ländlichen Stadt- und Umlandbereichen ist grundsätzlich ein 
nachfrageorientierter Bedienungstakt vorzusehen. 2Dieser soll auch an Samstagen, Sonntagen und 
Feiertagen angeboten werden. 3Der Bedienungsstandard nach den Sätzen 1 und 2 soll im Rahmen der 
finanziellen Leistungsfähigkeit mit abgestuften Bedienungskonzepten auch in den übrigen ländlichen 
Gebieten angeboten werden.

(3) 1Der Schienenpersonennahverkehr ist so zu planen, daß auf der Basis eines grundsätzlich am Bedarf 
orientierten Integralen Taktfahrplans landesweit vergleichbare Bedienungsstandards, insbesondere ein 
vergleichbares Fahrplanangebot unter besonderer Berücksichtigung der verschiedenen verkehrlichen 
Bedürfnisse in den Verdichtungsräumen und im ländlichen Raum erreicht werden. 2Fahrpläne und Tarife 
des allgemeinen öffentlichen Personennahverkehrs und des Schienenpersonennahverkehrs sollen 
aufeinander abgestimmt werden.


